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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes und des Sparkas-
sengesetzes 

A) Problem 

Die Bayerische Landesbank geriet im Zuge der internationalen Finanzmarkt-
krise im vierten Quartal 2008 in eine schwerwiegende und sich rapide ver-
schlimmernde Krise. Sie wurde daraufhin durch verschiedene Kapitalmaß-
nahmen im Umfang von insgesamt 10 Mrd. Euro durch den Freistaat Bayern 
stabilisiert. Außerdem wurde sie vor Verlustrisiken aus strukturierten Wert-
papieren (ABS-Portfolio) in Höhe von bis zu 4,8 Mrd. Euro abgeschirmt.  

Die Bayerischen Sparkassen haben sich an der Rekapitalisierung und der Ab-
schirmung nicht beteiligt. Dadurch wird der Freistaat Bayern überwiegender 
Mehrheitsaktionär an der BayernLB Holding AG, über die die Beteiligung an 
der Bayerischen Landesbank gehalten wird. 

Die Bayerische Landesbank steht nun vor großen Herausforderungen. Im 
Rahmen der Umstrukturierung der Bank gilt es, die Bank neu aufzustellen 
und ein Geschäftsmodell zu entwickeln, mit dem die Bank im Wettbewerb 
bestehen kann.  

In Folge dieser Ereignisse ergibt sich für das Bayerische Landesbankgesetz 
insbesondere folgender Änderungsbedarf: 

1. Gremienzusammensetzung 

Die bisherigen Bestimmungen über die Zusammensetzung der Gremien 
der Bayerischen Landesbank (Verwaltungsrat, Generalversammlung) ge-
hen von einer paritätischen Beteiligung des Freistaats Bayern und des 
Sparkassenverbands an der Bank aus. Die Bestimmungen passen somit 
nicht mehr zu den aktuellen Beteiligungsverhältnissen. Außerdem sieht 
das Gesetz bislang keinen Vertreter der Beschäftigten der Bank im Ver-
waltungsrat vor, so dass deren Belange gerade vor dem Hintergrund der 
Umstrukturierungen und Kosteneinsparungen nicht vertreten sind. 
Schließlich ist derzeit die Hereinnahme externen Sachverstands in den 
Verwaltungsrat nicht vorgesehen.  

2. Erweiterung der Strukturmöglichkeiten der Bayerischen Landesbank 

Der nationale und internationale Bankenmarkt befindet sich in einem 
grundlegenden Umbruch. Die aktuelle Finanzmarktkrise beschleunigt 
diesen Prozess massiv. Banken stellen sich neu auf, trennen sich von Ge-
schäftsfeldern, erwerben neue hinzu oder gehen Verbindungen mit ande-
ren Kreditinstituten ein. Nicht zuletzt aufgrund der von der Europäischen 
Kommission geforderten aber auch betriebswirtschaftlich notwendigen 
Umstrukturierung wird sich auch die Bayerische Landesbank neu positi-
onieren und insofern an dieser Neuordnung im Bankenmarkt teilnehmen. 
Als Anstalt des öffentlichen Rechts verfügen sie bzw. ihre Anteilseigner 
jedoch derzeit nur sehr eingeschränkt über die rechtlichen Instrumente 
des Umwandlungsrechts, um auf diese Entwicklungen zeitnah und flexi-
bel reagieren zu können.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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3. Beschreibung der Aufgaben der Bayerischen Landesbank 

Die Aufgabenbeschreibung in Art. 2 des Bayerischen Landesbankgeset-
zes bringt den öffentlichen Auftrag der Bank nicht hinreichend präzise 
und bisher nur einen Teilbereich zum Ausdruck. Nicht zuletzt der Weg-
fall der staatlichen Haftungsprivilegien Anstaltslast und Gewährträger-
haftung hat außerdem deutlich gemacht, dass sie ihren öffentlichen Auf-
trag als eine im internationalen Wettbewerb stehende Geschäftsbank zu 
erfüllen hat. Dieser für die Bank fundamentale Umstand sollte auch im 
Gesetz nachvollzogen werden. Nicht zuletzt die politischen Diskussionen 
im Zusammenhang mit dem Engagement der Bayerischen Landesbank in 
strukturierte ABS-Wertpapiere haben schließlich gezeigt, dass eine Neu-
fassung und Präzisierung der Aufgabenbeschreibung sinnvoll ist.  

 

B) Lösung 

Wesentliches Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, die Gremienzusammenset-
zung der Bank neu zu regeln. Außerdem soll das Instrumentarium des Um-
wandlungsrechts auch für die Bank als Anstalt des öffentlichen Rechts nutz-
bar gemacht werden, um die Bank im Rahmen der anstehenden Umstruktu-
rierung und Neuordnung des Bankenmarkts flexibel und optimal aufstellen 
zu können. Schließlich wird die Aufgabenbeschreibung in Art. 2 BayLBG 
überarbeitet. 

Zu 1.)  
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Bank wird grundlegend neu 
geregelt. Die Änderung der Beteiligungsverhältnisse wird in der Weise nach-
vollzogen, dass der Freistaat Bayern zukünftig über die Mehrheit in diesem 
Gremium verfügen kann. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des 
erheblichen finanziellen Engagements des Staates in der schwierigen Phase 
der Umstrukturierung erforderlich. Zusätzlich ist auch die Aufnahme sog. 
externer, d.h. nicht dem Freistaat Bayern bzw. der Sparkassenorganisation 
zuzurechnender Vertreter in den Verwaltungsrat vorgesehen. Schließlich soll 
auch die Interessenvertretung der Belegschaft der Bank durch einen verbind-
lichen Sitz im Verwaltungsrat institutionalisiert werden. Im Interesse der 
Effizienz des Gremiums wird eine zu große Erweiterung vermieden, indem 
die staatlichen Vertreter ein doppeltes Stimmrecht erhalten statt zusätzliche 
staatliche Vertreter zu entsenden.  

Zu 2.) 
Gemäß § 1 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes sind Umwandlungen einer 
landesrechtlichen Anstalt des öffentlichen Rechts nur möglich, wenn dies 
durch ein Landesgesetz ausdrücklich vorgesehen ist. Das Bayerische Landes-
bankgesetz ermöglicht dies jedoch bislang nur für Umwandlungen der un-
selbständigen Anstalten Bayerische Landesbausparkasse und Bayerische 
Landesbodenkreditanstalt. Umwandlungsmöglichkeiten bieten insbesondere 
den Vorteil, dass sie durch die gesetzlich angeordnete Gesamtrechtsnachfolge 
Umstrukturierungsmaßnahmen wesentlich erleichtern können. Auch kann 
dadurch für den Freistaat Bayern die Palette der strategischen Optionen in 
rechtlicher Sicht erweitert werden. Im Sinne einer größtmöglichen Flexibili-
sierung soll die Bank zukünftig deshalb das Instrumentarium des Umwand-
lungsrechts, wie es juristischen Personen des Privatrechts bereits zur Verfü-
gung steht, nutzen können. Hierzu zählen die Möglichkeiten der Verschmel-
zung (Fusion), der Spaltung (Abspaltung und Ausgliederung), der Vermö-
gensübertragung sowie des Rechtsformwechsels.  
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Zu 3.) 
Die Aufgabenbeschreibung der Bayerischen Landesbank wird neu gefasst. 
Einerseits wird insbesondere die ordnungspolitische Funktion der Bank in 
Bayern als Kern des öffentlichen Auftrags der Bank ausdrücklich erwähnt 
und damit stärker als bisher betont. Andererseits wird klargestellt, dass es 
sich bei der Bayerischen Landesbank zugleich um eine im Wettbewerb ste-
hende Geschäftsbank handelt. Als wesentliche Teile ihres künftigen Ge-
schäftsmodells werden außerdem exemplarisch ihre Rolle als Staats-, Kom-
munal- und Sparkassenzentralbank erwähnt. Eine Fixierung eines bestimmten 
Geschäftsmodells wird damit nicht bezweckt noch erscheint dies sinnvoll 
oder möglich. Gerade weil die Bayerische Landesbank eine im Wettbewerb 
stehende Geschäftsbank ist, muss sie aus wirtschaftlichen Gründen in der 
Lage sein, laufend ihr Geschäftsmodell den sich wechselnden Anforderungen 
des Marktes anzupassen und insoweit über die notwendige Flexibilität verfü-
gen.  

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

─ Für den Staat und die Kommunen:  

Keine  

─ Für Wirtschaft und Bürger:  

Keine 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes 
und des Sparkassengesetzes 

§ 1 

Das Gesetz über die Bayerische Landesbank (Bayerisches 
Landesbank-Gesetz – BayLBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 2003 (GVBl S. 54, ber. 
S. 316, BayRS 762-6-F), zuletzt geändert durch Art. 19 des 
Gesetzes vom 14. April 2009 (GVBl S. 86), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 1 Abs. 3 wird aufgehoben.  

2. Es wird folgender Art. 1a eingefügt: 

„Art. 1a  
Umwandlung 

(1) 1Die Bank kann nach Maßgabe der nachfolgenden 
Vorschriften an einer Vereinigung, Spaltung (Ausglie-
derung, Abspaltung), Vermögensübertragung und ei-
nem Rechtsformwechsel beteiligt sein. 2Sie kann durch 
Beschluss der Generalversammlung mit Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde 
1. mit anderen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder sonstigen Rechtsträgern durch Ver-
schmelzungsvertrag im Weg der Übertragung ihres 
Vermögens auf den anderen Rechtsträger oder der 
Neugründung unter Eintritt von Gesamtrechtsnach-
folge verschmolzen werden; 

2. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstalten, 
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge durch 
Spaltungs- und Übernahmevertrag ganz oder zum 
Teil auf andere bestehende oder dadurch gegründe-
te Rechtsträger unter eigener oder unter Beteili-
gung der Träger der Bank an diesem Rechtsträger 
übertragen; wird eine unselbständige Anstalt der 
Bank ausgegliedert oder abgespalten, kann an die 
Stelle der Übertragung auf einen neu gegründeten 
übernehmenden Rechtsträger die rechtliche Ver-
selbständigung der unselbständigen Anstalt unter 
Beteiligung der Bank, der Träger oder mittelbaren 
Träger der Bank an der verselbständigten Anstalt 
treten; 

3. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstalten, 
unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge durch 
Übertragungsvertrag auf andere bestehende 
Rechtsträger gegen Gewährung einer Gegenleis-
tung an die Bank oder die Träger der Bank, die 
nicht in einer Beteiligung besteht, übertragen; 

4. durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt werden; die Generalversammlung stellt 
die Satzung der Aktiengesellschaft fest; eine nota-
rielle Beurkundung ist nicht erforderlich; die Trä-
ger der Bank gelten als Gründer der Aktiengesell-
schaft und erhalten die Aktien entsprechend ihrem 
Anteil am Grundkapital der Bank; 

5. als übernehmender Rechtsträger an Verschmelzun-
gen, Spaltungen oder Vermögensübertragungen be-
teiligt sein. 

(2) 1Bei einer Umwandlung nach Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 
bis 4 sind bestehende Rechte der Gläubiger der Bank 
zu wahren. 2Die Gewährträgerhaftung nach Art. 4 und 
22 gilt fort. 3Das Nähere über die Umwandlung regelt 
die Satzung der Bank. 

(3) 1Wird die Bank nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 als über-
tragender Rechtsträger mit einem anderen Rechtsträger 
verschmolzen oder überträgt sie nach Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 oder 3 eine rechtlich unselbständige Anstalt auf 
einen anderen Rechtsträger, geht die Trägerstellung der 
Bank an der unselbständigen Anstalt auf den überneh-
menden Rechtsträger über. 2Ist der übernehmende 
Rechtsträger eine juristische Person des Privatrechts, 
wird dieser mit der Trägerschaft an der unselbständigen 
Anstalt beliehen. 3Im Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird 
die Bank mit Wirksamwerden eines Formwechsels mit 
der Trägerschaft an ihren rechtlich unselbständigen An-
stalten beliehen. 4Die Anstalten unterliegen der Rechts-
aufsicht entsprechend Art. 17 Abs. 1 und 2. 5Der belie-
hene Träger unterliegt hinsichtlich der Beachtung des 
öffentlichen Auftrags der Anstalten der Fachaufsicht 
der Aufsichtsbehörde gemäß Art. 17 Abs. 1 Satz 1; sie 
kann ihm insoweit Weisungen erteilen. 

(4) 1Im Rahmen von Umwandlungsvorgängen nach 
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 kann die Bank zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben und Geschäfte auch rechtlich 
selbständige Anstalten des öffentlichen Rechts als 
übernehmende Rechtsträger errichten oder ihre unselb-
ständigen Anstalten verselbständigen. 2Diese selbstän-
digen Anstalten haben einen Vorstand, dem die Ge-
schäftsführung der Anstalten obliegt, und einen Ver-
waltungsrat. 3Weitere Einzelheiten über die Aufgaben, 
Befugnisse, Vertretung und Rechtsverhältnisse dieser 
Anstalten sowie über die Zusammensetzung, Aufgaben 
und Befugnisse ihrer Gremien werden in einem von der 
Bank zu erlassenden Statut bestimmt, soweit dieses Ge-
setz keine Regelung trifft. 4Art. 17 Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend. 5Geht die Trägerschaft an diesen Anstal-
ten nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 auf eine juristische 
Person des Privatrechts über, wird diese mit der Trä-
gerschaft an der übernehmenden Anstalt beliehen. 
6Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend. 
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(5) Umwandlungen nach Abs. 1 sind Umwandlungen 
im Sinn des Umwandlungsgesetzes, auf die dessen 
Vorschriften entsprechend anzuwenden sind, soweit 
dieses Gesetz, die Satzung der Bank oder ein Staatsver-
trag nicht etwas anderes bestimmen. 
(6) Bei Umwandlungen nach Abs. 1 ist das besondere 
Interesse der Träger, im Fall der Beleihung der mittel-
baren Träger an der Aufgabenerfüllung der unselbstän-
digen Anstalten zu berücksichtigen.“ 

3. Art. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) 1Die Bank hat insbesondere die Aufgabe, in 
Bayern durch ihre Geschäftstätigkeit unter Beach-
tung der Markt- und Wettbewerbserfordernisse den 
Wettbewerb zu stärken und die angemessene und 
ausreichende Versorgung der Wirtschaft, insbeson-
dere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand 
mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen si-
cherzustellen. 2Sie ist eine im Wettbewerb stehende 
Geschäftsbank, die sich regional schwerpunktmä-
ßig auf Bayern, Deutschland und die angrenzenden 
Wirtschaftsräume Europas konzentriert. 
(2) 1Die Bank unterstützt durch ihre Geschäftstä-
tigkeit den Freistaat Bayern und seine kommunalen 
Körperschaften einschließlich der Sparkassen in 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, insbesondere 
der Strukturförderaufgaben. 2Sie ist Sparkassen-
zentralbank und betreibt ihre Geschäfte insoweit 
unter Berücksichtigung der Belange der Sparkas-
sen. 3Sie ist auch Kommunalbank und übernimmt 
für den Freistaat Bayern die Funktion einer Haus-
bank.“ 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
„(4) Die Bank kann zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und Geschäfte insbesondere 
1. Pfandbriefe und sonstige Schuldverschreibun-

gen ausgeben und sonstige Schuldbuchforde-
rungen begründen,  

2. Unternehmen oder Beteiligungen daran erwer-
ben oder veräußern, 

3. sich an Verbänden beteiligen, 
4. Gesellschaften gründen, 
5. rechtlich unselbständige Anstalten des öffent-

lichen Rechts innerhalb der Bank errichten, 
6. die Trägerschaft an anderen Anstalten des öf-

fentlichen Rechts ganz oder zum Teil durch 
Vertrag übernehmen; dies gilt nicht für Spar-
kassen.“ 

4. Art. 3 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
„4Die Anteilsinhaber des beliehenen Trägers 
sind mittelbare Träger der Bank (mittelbare 
Träger).“ 

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

b) In Abs. 2 Nr. 5 werden die Worte „und die Gene-
ralversammlung“ gestrichen. 

5. In Art. 4 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „ihren“ 
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der Ver-
bindlichkeit bestehenden“ eingefügt. 

6. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) 1Der Verwaltungsrat besteht vorbehaltlich der 
Regelung in Abs. 3 aus elf Mitgliedern. 2Er setzt 
sich zusammen aus 

1. dem Staatsminister der Finanzen, 
2. dem Staatsminister des Innern,  
3. dem Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruk-

tur, Verkehr und Technologie,  
4. einem weiteren Vertreter des Staatsministeri-

ums der Finanzen, 
5. einem Vorstandsmitglied einer bayerischen 

Sparkasse, 
6. einem Vertreter der bayerischen kommunalen 

Spitzenverbände, 
7. einem Vertreter der Personalvertretung der 

Bayerischen Landesbank, 
8. vier weiteren externen Mitgliedern, die vom 

Staatsministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium des Innern 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Inf-
rastruktur, Verkehr und Technologie bestellt 
werden.  

3Für jedes Verwaltungsratsmitglied können bis zu 
zwei Stellvertreter bestellt werden. 4Die Mitglieder 
gemäß Nrn. 5 und 6 werden vom Sparkassenver-
band Bayern, das Mitglied gemäß Nr. 7 wird von 
der Personalvertretung der Bank bestellt.“  

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der 
Staatsminister der Finanzen.“ 

c) Abs. 5 Satz 3 wird aufgehoben. 

d) Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 ver-
fügen über ein doppeltes Stimmrecht, soweit die 
Satzung nichts anderes bestimmt.“ 

e) Es werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

„(7) Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats 
muss über Sachverstand in Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung verfügen. 

(8) Das Nähere über Zusammensetzung, Aufgaben, 
Geschäftsgang und sonstige Rechtsverhältnisse des 
Verwaltungsrats regelt die Satzung.“ 



Drucksache 16/1391 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Seite 7 

7. Art. 10 erhält folgende Fassung: 

„Art. 10 
Generalversammlung 

(1) 1Die Träger bzw. im Fall der Beleihung gemäß 
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 die mittelbaren Träger üben ihre 
Rechte in Bezug auf die Bank in der Generalversamm-
lung aus. 2Die Generalversammlung beschließt insbe-
sondere über die Satzung der Bank. 
(2) 1Die Träger entsenden jeweils bis zu drei Vertreter 
in die Generalversammlung. 2Im Fall der Beleihung 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 2 entsenden die mittelbaren 
Träger an Stelle des beliehenen Trägers jeweils bis zu 
drei Vertreter in die Generalversammlung.  
(3) 1Das Stimmrecht wird entsprechend dem Anteil der 
Träger am Grundkapital der Bank einheitlich durch je-
weils einen Vertreter des jeweiligen Trägers (Stimm-
führer) ausgeübt. 2Im Fall der Beleihung richtet sich 
das Stimmrecht der Stimmführer der mittelbaren Träger 
nach ihrem mittelbaren Kapitalanteil an der Bank. 
(4) Das Nähere regelt die Satzung.“ 

8. Art. 21 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
„2Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden und bis zu 
sechs weiteren Mitgliedern, die auf Vorschlag des 
Staatsministers des Innern berufen werden. 3Den Vor-
sitz führt der Staatsminister des Innern oder ein von 
ihm benannter Vertreter.“ 

9. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Die Haftung des Sparkassenverbands Bayern 
entfällt für zukünftig begründete Verbindlich-
keiten, sobald der Sparkassenverband Bayern 
nicht mehr unmittelbar oder mittelbar am Ka-
pital der Landesbodenkreditanstalt beteiligt 
ist.“ 

b) In Abs. 3 wird das Wort „Kapitalanteilen“ durch 
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der 
Verbindlichkeit bestehenden unmittelbaren oder 
mittelbaren Anteilen am Kapital der Landesboden-
kreditanstalt“ ersetzt. 

§ 2 

Art. 24 des Gesetzes über die öffentlichen Sparkassen - 
Sparkassengesetz – SpkG - (BayRS 2025-1-I), zuletzt ge-
ändert durch § 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl 
S. 461), wird wie folgt geändert: 
1. Satz 2 wird aufgehoben. 
2. Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am ………………………….. in Kraft. 

Begründung: 

A. Allgemeiner Teil 

Die internationalen Finanzmärkte befinden sich seit Mitte des Jah-
res 2007 in der Krise. Ausgehend von den Problemen auf dem US-
Hypothekenmarkt hat sich die Krise seitdem weltweit ausgebreitet 
und insbesondere mit dem Zusammenbruch der Investmentbank 
Lehman Brothers im September 2008 zu einer massiven System- 
und Vertrauenskrise zugespitzt. Den erheblichen Verwerfungen an 
den internationalen Finanzmärkten konnte sich auch die Bayeri-
sche Landesbank nicht entziehen. So musste die Bayerische Lan-
desbank infolge dieser Ereignisse insbesondere im vierten Quartal 
2008 erhebliche Belastungen hinnehmen und geriet so in eine 
schwerwiegende und sich rapide verschlechternde Krise.  

Vor dem Hintergrund ihrer Systemrelevanz für das gesamte Ban-
kensystem in Deutschland und Europa sowie der nachlaufenden 
Gewährträgerhaftung für bis zum 18.07.2005 begründete Verbind-
lichkeiten hat sich der Freistaat Bayern entschlossen, die Bank mit 
einer Kapitalzufuhr in Höhe von 10 Mrd. Euro zu stabilisieren und 
vor weiteren Verlustrisiken aus dem ABS-Portfolio in Höhe von 
bis zu 4,8 Mrd. Euro abzuschirmen. Die Bayerischen Sparkassen 
haben sich an den Kapitalmaßnahmen sowie der Abschirmung 
nicht beteiligt. Die allein durch den Freistaat durchgeführten Sta-
bilisierungsmaßnahmen haben deshalb zu einer deutlichen Ver-
schiebung der Beteiligungsverhältnisse an der Bayerischen Lan-
desbank geführt.  

Aufgrund der damit einhergehenden Vorgaben der Europäischen 
Kommission aber auch aufgrund betriebswirtschaftlicher Notwen-
digkeiten stehen bei der Bayerischen Landesbank nun eine tief-
greifende Umstrukturierung und eine Neuausrichtung des Ge-
schäftsmodells der Bank an. Hierzu gehören eine Redimensionie-
rung der Bank und ein weitgehender Rückzug aus Auslandsaktivi-
täten. Ziel ist es, die Auswirkungen der internationalen Finanzkri-
se zu überwinden und die Bank zukunftsfähig zu machen.  

Das Bayerische Landesbankgesetz regelt die Aufgaben, die innere 
Struktur und Willensbildung sowie den für die Tätigkeit der Bank 
maßgeblichen Rechtsrahmen. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, 
die notwendigen Anpassungen des Gesetzes vor dem Hintergrund 
der skizzierten Situation vorzunehmen. 

Dies betrifft zum einen die Neuregelung der Zusammensetzung 
der Gremien. Ausgehend von der im Jahr 2002 durchgeführten 
Gremienreform werden die internen Strukturen konsequent wei-
terentwickelt. Durch die damalige deutliche Verkleinerung des 
Gremiums konnten Effizienz und Sitzungsturnus deutlich verbes-
sert werden. Die Reduzierung der Sitze des Sparkassenverbands 
Bayern im Rahmen der Anpassung an die geänderten Beteili-
gungsverhältnisse soll nun dazu genutzt werden, den Verwaltungs-
rat auch für externe Mitglieder zu öffnen, ohne dabei die Effizienz 
des Gremiums zu gefährden. Durch die Heranziehung von Fach-
leuten aus Wirtschaft und Wissenschaft können außerdem die be-
absichtigte stärkere Kundenfokussierung der Bayerischen Landes-
bank unterstützt und gleichzeitig externer Sachverstand zur Re-
strukturierung der Bank eingebracht werden. Dabei gilt es, auch 
die Interessen der Belegschaft der Bayerischen Landesbank aus-
reichend zu berücksichtigen. Aus diesem Grund soll die Personal-
vertretung der Bayerischen Landesbank zukünftig auch auf eige-
ner gesetzlicher Grundlage einen Vertreter in den Verwaltungsrat 
entsenden.  

Darüber hinaus soll das Instrumentarium des Umwandlungsrechts 
in das Landesbankgesetz integriert werden. Im Gegensatz zu ihren 
privatrechtlich organisierten Wettbewerbern kann die Bayerische 
Landesbank als Anstalt des öffentlichen Rechts diese rechtlichen 
Möglichkeiten derzeit nicht nutzen. Bislang waren lediglich be-
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stimmte Umwandlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den 
beiden unselbständigen Anstalten der Bank möglich. Dies erweist 
sich jedoch vor dem Hintergrund der anstehenden Restrukturie-
rung als Nachteil. So ist es z.B. denkbar, dass sich die Bayerische 
Landesbank im Rahmen der Redimensionierung auch von Ge-
schäftsaktivitäten trennen oder andere Geschäftsfelder an einer 
Stelle innerhalb des Konzerns bündeln will, weil dies betriebswirt-
schaftlich sinnvoll ist. Hier könnte die Möglichkeit der Abspal-
tung, Ausgliederung oder Vermögensübertragung unter Gesamt-
rechtsnachfolge hilfreich sein. Darüber hinaus liegt es auch im 
Vermögensinteresse des Freistaats, auf sich in der Zukunft bieten-
de strategische Optionen rasch und flexibel reagieren zu können. 
Aus diesem Grund soll auch die Verschmelzung oder der Rechts-
formwechsel in eine Aktiengesellschaft als zusätzliche Option zur 
materiellen Privatisierung ermöglicht werden. Derzeit ist noch 
nicht absehbar, welche konkreten strategischen Optionen sich für 
den Freistaat Bayern bieten und welche sich als am günstigsten 
erweisen wird. Im Sinne einer größtmöglichen Flexibilisierung 
sollen jedoch bereits jetzt die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden. 

Die Beschreibung der Aufgaben der Bank in Art. 2 BayLBG ist 
seit ihrer Gründung im Jahr 1972 − von geringfügigen Ergänzun-
gen abgesehen − weitgehend unverändert geblieben. Die Aufga-
ben der Bank als Sparkassenzentralbank, Kommunalbank und 
Staatsbank im Sinne einer Hausbank des Freistaats Bayern sind 
gleichwohl auch heute noch aktuell und gültig. Allerdings ist fest-
zustellen, dass sich sowohl die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen, aber auch die Bank selbst seitdem grundle-
gend verändert und weiterentwickelt haben. Auch hat das Engage-
ment der Bank in ABS-Wertpapieren im vergangenen Jahr zu 
einer Debatte über den öffentlichen Auftrag der Bank geführt. Vor 
diesem Hintergrund soll die ordnungspolitische Funktion der Bank 
als Teil ihres öffentlichen Auftrags gesetzlich präzisiert werden. 
Auf der anderen Seite war die Bayerische Landesbank schon bei 
Ihrer Gründung als im Wettbewerb stehende Geschäftsbank ange-
legt, ohne dass dies im Gesetzestext explizit zum Ausdruck kam. 
Spätestens der Wegfall von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung 
hat diesen Charakter der Bank aber noch deutlicher gemacht, so 
dass eine gesetzliche Klarstellung angezeigt erscheint. 
 
B. Zwingende Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung 

Eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts kann nach allge-
meinen öffentlich-rechtlichen Grundsätzen nur durch oder auf-
grund eines Gesetzes geschaffen werden. Rechtsgrundlage der 
Bayerischen Landesbank ist das Gesetz über die Bayerische Lan-
desbank.  

Das Bayerische Landesbankgesetz regelt die Aufgaben, die Struk-
tur und Zusammensetzung der Organe sowie den im Übrigen für 
die Bank maßgeblichen Rechtsrahmen. Außerdem sind Umwand-
lungen bei Anstalten des öffentlichen Rechts nur möglich, wenn 
sie ausdrücklich gesetzlich vorgesehen sind, vgl. § 1 Abs. 2 und 
§ 301 Abs. 2 UmwG.  

Die geschilderten Ziele können deshalb nur durch eine gesetzliche 
Regelung erreicht werden. 
 
C. Einzelbegründung 

§ 1 

Zu 1.: 

Art. 1 Abs. 3 BayLBG regelt bisher bestimmte Umwandlungs-
möglichkeiten in Bezug auf die rechtlich unselbständigen Anstal-
ten der Bank. Diese Beschränkung auf die Bayerische Landesbau-

sparkasse und die Bayerische Landesbodenkreditanstalt soll künf-
tig aufgehoben werden. Stattdessen soll in dem neuen Art. 1a 
BayLBG generell das Instrumentarium des Umwandlungsrechts in 
einem eigenständigen Artikel in das Landesbankgesetz integriert 
werden. Der bisherige Art. 1 Abs. 3 BayLBG kann deshalb entfal-
len. 

Zu 2.: 

Der neue Artikel 1a integriert das bekannte Instrumentarium des 
Umwandlungsrechts in das Landesbankgesetz. Gemäß § 1 Abs. 2 
UmwG ist das Umwandlungsgesetz bislang nicht auf die Bayeri-
sche Landesbank als Anstalt des öffentlichen Rechts anwendbar. 
Demnach ist eine Umwandlung außer in den im UmwG geregelten 
Fällen nur möglich, wenn sie durch ein Bundes- oder Landesge-
setz ausdrücklich vorgesehen ist. Bislang hat das BayLBG ledig-
lich die Ausgliederung und Abspaltung der rechtlich unselbständi-
gen Anstalten sowie die Verschmelzung der Bayerischen Landes-
bausparkasse in Art. 1 Abs. 3 ermöglicht. Andere Umwandlungen 
sind nicht zulässig. 

Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Umstrukturierung 
stellt dies für die Bayerische Landesbank einen nicht unerhebli-
chen Nachteil dar. Verschmelzung, Rechtsformwechsel und insbe-
sondere Spaltungsvorgänge können die Umstrukturierung von 
Rechtsträgern wesentlich erleichtern. Zum einen wird eine auf-
wendige Einzelrechtsübertragung sämtlicher Wirtschaftsgüter 
eines Unternehmens entbehrlich; es gilt der Grundsatz der Ge-
samtrechtsnachfolge. Zum anderen können Umstrukturierungen 
ohne Zustimmung der Gläubiger erfolgen. An dessen Stelle tritt 
eine gesamtschuldnerische Nachhaftung des übertragenden 
Rechtsträgers. Das Umwandlungsrecht ist deshalb bei privatrecht-
lich organisierten Unternehmen ein bewährtes und oft genutztes 
Instrument, um eine betriebswirtschaftlich notwendige Neuaus-
richtung von Unternehmen flexibel und rasch umsetzen zu kön-
nen. Darüber hinaus werden mit dem Instrumentarium des Um-
wandlungsrechts auch die rechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen, um ggf. sich in der Zukunft bietende Optionen zügig wahr-
nehmen zu können. Hierzu zählen Fusionen ebenso wie eine 
mittelfristig mögliche Privatisierung der BayernLB. Konkrete 
Pläne hierzu gibt es derzeit nicht. 
Art. 1a Abs. 1 Satz 1 enthält zunächst die Grundaussage, dass die 
Bank an einer Verschmelzung, Ausgliederung, Abspaltung, Ver-
mögensübertragung oder einem Rechtsformwechsel beteiligt sein 
kann. Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines derartigen 
Instruments ist ein entsprechender Beschluss der Generalver-
sammlung und andererseits die Zustimmung der Aufsichtsbehör-
de. Damit bleiben sämtliche Maßnahmen in der Entscheidungsho-
heit der Eigentümer sowie unter rechtlicher Kontrolle der Auf-
sicht.  
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 regelt den Fall der Verschmelzung mit einem 
anderen Rechtsträger. 
Unter dieser Vorschrift wäre z.B. eine Fusion mit einer anderen 
Bank möglich. In diesem Fall oder bei Maßnahmen mit vergleich-
barer Tragweite und Bedeutung wird unabhängig davon zusätzlich 
der Landtag eingebunden werden. Eine Landesbankfusion würde 
voraussichtlich ohnehin eines vom Landtag zu billigenden Staats-
vertrags bedürfen. Die Bayerische Landesbank könnte bei einer 
Verschmelzung sowohl in einer anderen Bank aufgehen oder (in 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 Nr. 5) selbst eine andere Bank auf-
nehmen; auch die Schaffung eines neuen Rechtsträgers ist mög-
lich. Eine Verschmelzung mit der BayernLB Holding AG wird 
ebenfalls ermöglicht. Die Vorschrift dient also insbesondere dazu, 
die strategischen Handlungsmöglichkeiten der Eigentümer zu er-
weitern. 
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Durch Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 werden Spaltungsvorgänge ermöglicht. 
Darunter fällt nach der Fassung des Gesetzentwurfs die Abspal-
tung oder Ausgliederung von Vermögensteilen der Bank. 
Bei der Abspaltung gehen dabei Vermögensteile auf den überneh-
menden Rechtsträger über, wobei der Träger der Bank als Gegen-
leistung eine Beteiligung am übernehmenden Rechtsträger erhält. 
Der übernehmende Rechtsträger wird damit zur „Schwester“ der 
Bayerischen Landesbank.  
Bei der Ausgliederung können ebenfalls Vermögensteile auf einen 
übernehmenden Rechtsträger mit Gesamtrechtsnachfolge übertra-
gen werden. Im Unterschied zur Abspaltung erhält hier die Bank 
selbst eine entsprechende Beteiligung am übernehmenden Rechts-
träger. Der übernehmende Rechtsträger wird damit zur „Tochter“ 
der Bank.  
Unter dem Begriff der Beteiligung ist dabei auch die Trägerschaft 
zu verstehen, wenn eine Anstalt des öffentlichen Rechts abgespal-
ten oder ausgegliedert oder eine unselbständige Anstalt verselb-
ständigt wird. 
Beispielhaft lassen sich auf dieser Grundlage die unselbständigen 
Anstalten zu Schwester- oder Tochterunternehmen der Bank ab-
spalten oder ausgliedern. Im Rahmen der Umstrukturierung könn-
ten außerdem bestimmte Unternehmensteile vereinfacht innerhalb 
des BayernLB-Konzerns an einer Stelle gebündelt werden, sofern 
dies betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheint. Schließlich können 
auf diesem Weg auch nicht dem Kerngeschäft der Bayerischen 
Landesbank zuzurechnende Engagements oder nicht strategische 
Geschäftsfelder separiert werden. 
Im Fall einer beabsichtigten Abspaltung oder Ausgliederung der 
unselbständigen Anstalten besteht außerdem die Option, diese 
unselbständigen Anstalten zu verselbständigen und als Tochter- 
oder Schwesterunternehmen der Bank fortzuführen. Eine rechts-
technisch komplizierte Neugründung der Bayerischen Landes-
bausparkasse oder Bayerischen Landesbodenkreditanstalt zur Auf-
nahme der „alten LBS Bayern“ bzw. der „alten BayernLabo“ wird 
dadurch entbehrlich und der Umwandlungsvorgang insgesamt 
vereinfacht. Die Trägerschaft an den verselbständigten Anstalten 
kann dabei entweder auf die Bank (Fall der Ausgliederung) oder 
den Träger oder die mittelbaren Träger der Bank (Fall der Abspal-
tung) übergehen. 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 regelt die Vermögensübertragung. Dabei 
können Vermögensteile wie bei der Spaltung unter Gesamtrechts-
nachfolge auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen wer-
den. Im Unterschied dazu muss die Gegenleistung jedoch nicht in 
einer Beteiligung am neuen Rechtsträgers bestehen, sondern kann 
auch in Geld erfolgen. Dies kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn 
sich die Eigentümer von bestimmten Vermögensteilen endgültig 
trennen wollen (z.B. Veräußerung an Dritte). Beispielhaft wäre 
auf dieser Grundlage etwa die Übertragung der LBS als unselb-
ständige Anstalt allein auf die Sparkassenverband Bayern (d.h. 
ohne Beteiligung des Staates über die BayernLB Holding AG) 
rechtlich möglich, wenn dies auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht beabsichtigt ist.  

Nr. 4 ermöglicht den Wechsel der Landesbank von einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts in eine Aktiengesellschaft. Mit diesem 
Schritt könnte z.B. ein (Teil-) Börsengang der Bank ermöglicht 
und damit eine weitere Ausstiegsmöglichkeit des Freistaats ge-
schaffen werden. 

Nr. 5 ermöglicht schließlich, die Bank als übernehmender Rechts-
träger an Umwandlungsvorgängen eines anderen Unternehmens 
zu beteiligen, unabhängig davon ob dies auf Grundlage des Um-
wandlungsgesetzes oder einer anderen gesetzlichen Regelung 
erfolgt. So könnte z.B. ein Unternehmensteil eines anderen Unter-

nehmens auf die Bank als aufnehmender Rechtsträger unter Ge-
samtrechtsnachfolge abgespalten werden.  

Abs. 2 Satz 1 schreibt zunächst verbindlich vor (siehe auch bishe-
rigen Art. 1 Abs. 3 Nr. 1 Satz 4), dass bestehende Rechte von 
Gläubigern gewahrt werden müssen. Dies ist notwendige Kom-
pensation dafür, dass die genannten Umwandlungsvorgänge kei-
ner Zustimmung der Gläubiger bedürfen. Deren Interessen können 
jedoch durch Umwandlungen berührt sein, z.B. wenn im Fall einer 
Abspaltung die Haftungsmasse verringert wird. Es wird (wie 
bisher bereits im alten Art. 1 Abs. 3 BayLBG) klargestellt, dass im 
Außenverhältnis die Gewährträgerhaftung gemäß Art. 4 und 
Art. 22 BayLBG bestehen bleibt. Die Rechte der Gläubiger aus 
der Gewährträgerhaftung werden durch die Übertragung von 
Verbindlichkeiten im Rahmen von Umwandlungsvorgängen oder 
durch die Verselbständigung der unselbständigen Anstalten in 
keinem Fall beeinträchtigt. 

Abs. 3 dient folgendem Zweck: Die unter Abs. 1 ermöglichten 
Umwandlungsvorgänge können Rückwirkungen auf die unselb-
ständigen Anstalten der Bank haben. Bislang ist die Bank selbst 
Trägerin dieser unselbständigen Anstalten des öffentlichen Rechts. 
Sofern die Anstalten jedoch abgespalten, ausgegliedert oder durch 
Verschmelzung in sonstiger Weise auf einen anderen Rechtsträger 
übergehen, so geht gemäß Abs. 3 Satz 1 die Trägerschaft an den 
Anstalten auf den neuen Rechtsträger über. Sofern es sich hierbei 
um einen privaten Rechtsträger handelt, kann dieser nicht ohne 
Weiteres die Trägerstellung übernehmen. Vielmehr wird er in 
diesem Fall mit der Trägerschaft beliehen. Das gleiche gilt 
schließlich auch dann, wenn die Bayerische Landesbank in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt wird. In diesen Beleihungsfällen 
unterliegt der neue Träger hinsichtlich der Beachtung des öffentli-
chen Auftrags der Anstalt dann auch der Fachaufsicht durch die 
Aufsichtsbehörde. 

Im Rahmen von Verschmelzungs- oder Spaltungsvorgängen nach 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 ist ggf. auch die Gründung neuer 
Rechtsträger in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts zur Aufnahme der übergehenden Vermögensteile erforder-
lich oder sinnvoll. Im Falle der unselbständigen Anstalten reicht 
insofern auch eine Verselbständigung. Abs. 4 erhält hierzu die 
erforderliche Ermächtigung, sofern dies der Erfüllung der Aufga-
ben oder Geschäfte dient, und gibt die Grundstruktur sowie die 
Aufsicht dieser neuen Rechtsträger für den Satzungsgeber vor. 
Soweit dieses Gesetz bereits Regelungen enthält, die auf eine neue 
selbständige Anstalt ihrem Wesen nach übertragbar sind (z.B. 
Art. 20 BayLBG für die Bayerische Landesbodenkreditanstalt) 
binden diese auch den Satzungsgeber. Ein beliehener Träger un-
terliegt auch in diesem Fall der Fachaufsicht. 

Abs. 5 enthält einen Generalverweis auf die Vorschriften des Um-
wandlungsrechts. Darüber werden die entsprechenden Vorschrif-
ten des Bundesumwandlungsrechts in Bezug genommen. Sofern 
in den genannten Bestimmungen nichts Abweichendes geregelt 
ist, gelten diese Vorschriften analog.  

Abs. 6 schreibt vor, dass bei sämtlichen Umwandlungsvorgängen 
das besondere Interesse der Träger bzw. im Fall der Beleihung der 
mittelbaren Träger an der Aufgabenerfüllung der unselbständigen 
Anstalten, d.h. der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt und der 
Bayerischen Landesbausparkasse, berücksichtigt werden muss. Im 
Hinblick auf den gesetzlichen Förderauftrag gemäß Art. 20 
BayLBG (der auch die Finanzierung von Förderprogrammen zu 
Lasten der laufenden Erträge umfasst, woraus sich aber Interes-
senskonflikte mit privaten Eigentümern ergeben könnten) soll die 
Bayerische Landesbodenkreditanstalt in jedem Fall in staatlicher 
Verantwortung bleiben. 
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Zu 3.: 

Vor dem Hintergrund der Debatte um Inhalt und Reichweite des 
öffentlichen Auftrags der Bank sowie ihres zulässigen Tätigkeits-
bereichs soll die Aufgabenbeschreibung in Art. 2 ergänzt und 
präzisiert werden. Die in Art. 20 beschriebenen Förderaufgaben 
der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt bleiben unverändert. 

Zu den Aufgaben der Bank gehört es nach der neuen Fassung des 
Art. 2, in Bayern eine angemessene und ausreichende Versorgung 
der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentli-
chen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicher-
zustellen. Diese an das Sparkassenrecht angelehnte Formulierung 
soll die ordnungspolitische Funktion der Landesbank zum Aus-
druck bringen und durch ihre hervorgehobene Stellung in Abs. 1 
Satz 1 besonders betonen. Die Bestimmung lässt dabei den Cha-
rakter der Bank als im internationalen Wettbewerb stehende Ge-
schäftsbank unberührt. Dieser seit ihrer Gründung gültige Um-
stand soll gerade nach dem Wegfall der staatlichen Haftungsga-
rantien für die Bank im Gesetz künftig ausdrücklich erwähnt und 
damit klargestellt werden. Gerade weil die Bank mit Ausnahme 
der Landesbodenkreditanstalt und anders als Förderbanken nicht 
mehr über Anstaltslast und Gewährträgerhaftung verfügt, kann die 
Bank ihren öffentlichen Auftrag nur erfüllen, wenn sie keinen an-
deren oder zusätzlichen rechtlichen Anforderungen oder Be-
schränkungen unterliegt wie ihre Wettbewerber. Mit dem zweiten 
Halbsatz von Satz 2 soll erstmals auch der regionale Geschäftsfo-
kus der Bank gesetzlich zum Ausdruck gebracht werden. Im Zeit-
alter der Globalisierung und des Wegfalls von Handelsbeschrän-
kungen kann dabei nicht auf einzelne Länder, sondern muss auf 
zusammenhängende Wirtschaftsräume abgestellt werden. Ohne 
die Bank damit ausschließlich auf die genannten Regionen zu 
begrenzen, wird damit eine programmatische Leitlinie vorgege-
ben, die die Bank im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und ihres 
Geschäftsmodells zu berücksichtigen hat. Die Bank kann deshalb 
auch in anderen Ländern bzw. Kontinenten tätig sein, wird aber 
einen Schwerpunkt ihres Geschäftsmodells in den benannten 
Wirtschaftsräumen haben. 

Die bisher in Abs. 1 nicht abschließend genannten besonderen 
Aufgaben der Bank als Sparkassenzentralbank, Kommunalbank 
und Hausbank des Freistaats Bayern gelten unverändert fort, 
sollen aber künftig mit geringfügigen sprachlichen Änderungen in 
Abs. 2 geregelt werden. Es wird außerdem klargestellt, dass die 
Bank als Sparkassenzentralbank auch die Belange der Sparkassen 
zu berücksichtigen hat. Abs. 3 bleibt unverändert. Eine ex-ante 
ausgesprochene, dauerhafte Beschränkung der Bank auf bestimm-
te Arten von Bank- oder Finanzdienstleistungen ist nicht möglich 
und würde die Bank im Übrigen auch in ihrer Wettbewerbsfähig-
keit gefährden.  

Wie bisher zählt Abs. 4 beispielhaft – nur in übersichtlicherer 
Form – einzelne Geschäftstätigkeiten auf, die die Bank durchfüh-
ren kann. Dabei geht der bisherige Abs. 2 zukünftig ohne materiel-
le Änderung in Abs. 4 Nr. 1 auf. Neu sind die Nrn. 5 und 6. Ge-
mäß Nr. 5 kann die Bank rechtlich unselbständige Anstalten des 
öffentlichen Rechts innerhalb der Bank errichten. Dies kann sinn-
voll sein, um z.B. im Rahmen der Umstrukturierung bislang in 
rechtlich selbständiger Form existierende Geschäftsfelder inner-
halb der Bank zu bündeln und einer besseren Steuerung zu unter-
ziehen. Nr. 6 enthält schließlich nur zwei Klarstellungen. Zum 
einen kann die Bank auch die Trägerschaft an anderen Anstalten 
des öffentlichen Rechts übernehmen, wie dies zum Beispiel bei 
der SaarLB bereits erfolgt ist. Zum anderen wird aber ausdrück-
lich klargestellt, dass dies nicht für die Trägerschaft von Sparkas-
sen gilt.  

Zu 4.: 

a) Die Ergänzung des neuen Satzes 4 erfolgt allein aus rechts-
technischen Gründen. Die Legaldefinition des „mittelbaren 
Trägers“ ermöglicht es, die Stimmenverteilung in der Gene-
ralversammlung im Falle der Beleihung anhand der Anteils-
quote der Personen zu bestimmen, die über die beliehene 
BayernLB Holding AG mittelbar an der Bank beteiligt sind 
(siehe hierzu auch unten 7.). 

b) Aufgrund der Neuregelung der Zusammensetzung der Gene-
ralversammlung entfällt künftig das Besetzungsrecht des be-
liehenen Trägers für die Generalversammlung. 

Zu 5.: 

Durch die allein vom Freistaat Bayern durchgeführten Rekapitali-
sierungsmaßnahmen haben sich die (mittelbaren) Anteilsquoten an 
der Bayerischen Landesbank verschoben. An der Haftungsauftei-
lung im Innenverhältnis zwischen Sparkassenverband Bayern und 
Freistaat Bayern für die bis 18.07.2005 begründeten, der Gewähr-
trägerhaftung unterliegenden Verbindlichkeiten, ändert dies je-
doch nichts, da die Kapitalanteile an der Bank bzw. (seit Belei-
hung) an der BayernLB Holding AG zum Zeitpunkt der Begrün-
dung der Verbindlichkeit maßgeblich sind. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit soll in Art. 4 Abs. 4 deshalb klargestellt werden, 
dass es bezüglich der Haftungsverteilung im Innenverhältnis auf 
den Zeitpunkt der Begründung der Verbindlichkeit ankommt. 
Freistaat Bayern und Sparkassenverband Bayern teilen sich die 
Gewährträgerhaftung folglich im Innenverhältnis je zur Hälfte. 

Zu 6.: 

In Art. 8 Abs. 2 wird die Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
wie folgt neu geregelt: 

Nr. 1 bis 4 nennt die unmittelbar dem Freistaat Bayern zuzurech-
nenden Mitglieder des Verwaltungsrats. Hierbei wird wie bisher 
auf die sachnächsten Minister des Staatsministeriums der Finan-
zen, des Staatsministeriums des Innern und des Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie abgestellt. 
Hinzu kommt ein weiterer Vertreter des Staatsministeriums der 
Finanzen. Die Anzahl der staatlichen Vertreter wird dabei von 
bisher fünf auf vier reduziert.   

Nr. 5 und Nr. 6 entsprechen dem bisherigen Art. 8 Abs. 2 Satz 3 
Nr. 6 und Nr. 7, d.h. weiterhin bleibt ein Vorstandsmitglied einer 
bayerischen Sparkasse und ein Vertreter der bayerischen kommu-
nalen Spitzenverbände Mitglied des Verwaltungsrats. Dies ist 
sachgerecht, da die Bayerische Landesbank weiterhin die Funktion 
einer Sparkassenzentralbank und einer Kommunalbank über-
nimmt. Außerdem bleiben die bayerischen Sparkassen mit einem 
Minderheitsanteil an der Bayerischen Landesbank beteiligt. Im 
Sinne eines stärkeren Verständnisses der Sparkassen als Kunde 
und kooperativer Geschäftspartner und einer engeren Zusammen-
arbeit im Markt soll der Sparkassenvertreter bewusst Mitglied des 
Vorstands einer Sparkasse sein. Der Sparkassenvorstand kann 
gleichwohl nebenamtlich Verbandsfunktionen (z.B. Landesob-
mann der Bayerischen Sparkassen) übernehmen.  

Nr. 7 bestimmt, dass künftig auch die Beschäftigten der Bank über 
einen Vertreter des Personalrats im Verwaltungsrat vertreten sind. 
Die Personalvertretung, die seit Januar 2009 über einen vom be-
liehenen Träger zu besetzenden Sitz im Verwaltungsrat verfügt, 
erhält damit ein eigenes gesetzliches Besetzungsrecht. Damit ist 
gewährleistet, dass bei allen Entscheidungen des Verwaltungsrats 
auch die ggf. betroffenen Interessen der Bankmitarbeiter berück-
sichtigt werden.  
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Mit Nr. 8 wird das politische Ziel der amtierenden Koalitionsre-
gierung umgesetzt, auch externen Sachverstand in das Gremium 
einzubeziehen. Diese Vertreter werden wie alle übrigen Verwal-
tungsratsmitglieder weisungsfrei sein und über volles Stimmrecht 
verfügen. Das Kontrollgremium kann dadurch von wertvollen 
Erfahrungen aus Wissenschaft und Wirtschaft profitieren. Unter 
„externen“ Mitgliedern werden dabei solche Personen verstanden, 
die in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der 
Bank oder deren Vorstand stehen, die einen Interessenkonflikt 
begründet sowie in Abgrenzung zu den Nr. 1 – 6 nicht der Staats-
regierung (z.B. als Mitglied der Staatsregierung selbst oder Mitar-
beiter einer obersten Dienstbehörde (Ministerium)), den kommu-
nalen Spitzenverbänden oder dem Sparkassenverband Bayern 
unmittelbar zuzurechnen sind. Dies schließt ein Anstellungsver-
hältnis zum Freistaat Bayern (z.B. als Professor) nicht aus. 

Aufgrund der Verschiebung der Anteilsquoten wird der regelmä-
ßige Wechsel des Vorsitzes zwischen Sparkassenverband und 
Freistaat Bayern aufgehoben. Verwaltungsratsvorsitzender ist 
künftig stets der Staatsminister der Finanzen (Abs. 4). Abs. 5 
Satz 3 wird aufgehoben, da er insbesondere wegen Abs. 1 Satz 2 
Nr. 8 nicht mehr generell passt. Er wird durch eine geeignete Re-
gelung in der Satzung ersetzt. 

Der neue Abs. 6 weist den Vertretern gemäß Nr. 1 bis 4 ein Dop-
pelstimmrecht zu. In der Satzung kann jedoch in der Weise davon 
abgewichen werden, dass auch diese Personen lediglich ein einfa-
ches Stimmrecht innehaben. Vor dem Hintergrund des erheblichen 
finanziellen Beitrags des Freistaats Bayern zur Stabilisierung der 
Bank ist es jedoch bis auf weiteres erforderlich, dass der Freistaat 
Bayern über die Mehrheit im Kontrollgremium verfügen kann. 
Aufgrund seiner Stellung als Mehrheitsgesellschafter entspricht 
dies dem in Art. 65 BayHO zum Ausdruck kommenden Rechtsge-
danken und ist auch bei privaten Wirtschaftsunternehmen als 
üblich anzusehen. Die Staatsregierung beabsichtigt deshalb, dieses 
Doppelstimmrecht (jedenfalls für die Dauer der Umstrukturierung 
der Bank) in Anspruch zu nehmen. Die technische Umsetzung als 
durch die Satzung abdingbares Doppelstimmrecht schafft dabei 
die notwendige Flexibilität, um bei einer Änderung der Umstände 
(z.B. erfolgreicher Abschluss der Umstrukturierung der Bank) 
oder im Falle neuer strategischer Optionen auch darauf verzichten 
zu können. Schließlich wird durch das Instrument des Doppel-
stimmrechts eine unerwünschte, weil die Effizienz des Gremiums 
beeinträchtigende personelle Ausweitung des Gremiums vermie-
den. 
Gemäß Art. 41 der EU-Richtlinie 2006/43/EG muss mindestens 
ein Mitglied des Verwaltungsrats oder eines Prüfungsausschusses 
über Sachverstand in Rechnungslegung und/oder Abschlussprü-
fung verfügen. Dies wird in Abs. 7 aufgegriffen. Die in dieser EU-
Bestimmung ebenfalls geforderte Unabhängigkeit ist durch die 
Zusammensetzung des Verwaltungsrats (insbesondere Abs. 1 
Nrn. 5, 6 und 8) gewährleistet. Abs. 8 enthält eine Regelungser-
mächtigung für die Satzung. 
Zu 7.: 
Art. 10 Abs. 1 definiert künftig die Aufgabe der Generalversamm-
lung als Gremium zur Wahrnehmung der Eigentümerinteressen in 
Bezug auf die Bank mit der Entscheidungskompetenz in wesentli-
chen Grundsatzfragen, insbesondere der Änderung der Satzung. 
Damit wird – ohne dabei eine materielle Änderung gegenüber 
ihrem bisherigen Wesen vornehmen zu wollen – die Bestimmung 
in ihrer Struktur der Regelung in Art. 8 Abs. 1 zum Verwaltungs-
rat angeglichen. An die Stelle einer enumerativen Aufzählung 
möglicher Beschlussgegenstände werden lediglich Zweck und 
Charakter des Gremiums allgemein beschrieben und nur die Sat-
zungsänderung als die maßgebliche Kompetenz gesetzlich festge-

legt. Es ist vorgesehen, den bisherigen Aufgabenkatalog unverän-
dert in die Satzung zu überführen. 

Grundlegend neu geregelt werden die Zusammensetzung und die 
Beschlussfassung in der Generalversammlung (siehe Abs. 2 und 
3). Entsprechend dem Vorbild anderer Landesbanken entsenden 
die Eigentümer künftig nicht mehr bestimmte, mit einem indivi-
duellen Stimmrecht ausgestattete Personen. Stattdessen richtet 
sich das Stimmrecht der Eigentümer nach der jeweiligen Anteils-
quote. Das Stimmrecht wird durch bis zu drei Stimmvertreter 
ausgeübt, die dieses nur einheitlich durch einen Stimmführer für 
den jeweiligen Eigentümer ausüben können. Mit diesem System-
wechsel kann eine deutliche Verschlankung des Gremiums er-
reicht werden. Falls notwendig wäre auch eine kurzfristige Anbe-
raumung einer Sitzung leichter möglich. Das Stimmrecht nach 
Beteiligungsquote entspricht im Übrigen auch der Praxis bei 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und nähert die 
innere Struktur der Bank damit Gepflogenheiten in der privaten 
Wirtschaft an, was unter dem Gesichtspunkt der Attraktivität für 
Investoren vorteilhaft erscheint. Letztlich wird auch der Organisa-
tionsaufwand für die Einberufung der Sitzungen deutlich redu-
ziert. 

Maßgeblich für das Stimmrecht ist grundsätzlich die jeweilige 
Anteilsquote des Anteilsinhabers an der Bank. Im Falle der Belei-
hung ist die mittelbare Anteilsquote an der Bank maßgeblich. 

Zu 8.: 

Bislang war der Staatsminister des Innern kraft Gesetzes stets 
Mitglied und Vorsitzender des Beirats der Bayerischen Landesbo-
denkreditanstalt. Dies soll künftig flexibilisiert werden, so dass 
statt des Staatsministers des Innern auch ein von ihm benannter 
Vertreter Vorsitzender sein kann. 

Zu 9.: 

In Art. 22 Abs. 1 wird zunächst klargestellt, dass der Sparkassen-
verband Bayern dann nicht mehr als Gewährträger für die Bayeri-
sche Landesbodenkreditanstalt haftet, sobald er nicht mehr (mit-
telbar) am Kapital der Landesbodenkreditanstalt beteiligt ist. Die 
Haftung entfällt lediglich für die zukünftig begründeten Verbind-
lichkeiten. Für die bis zu diesem Zeitpunkt begründeten Verbind-
lichkeiten bleibt die Gewährträgerhaftung fortbestehen. 

Analog zur Änderung des Art. 4 Abs. 4 soll auch bei der Gewähr-
trägerhaftung zugunsten der Bayerischen Landesbodenkreditan-
stalt gemäß Art. 22 Abs. 3 klargestellt werden, dass es für die 
Haftungsverteilung im Innenverhältnis auf die Kapitalanteile zum 
Zeitpunkt der Begründung der Verbindlichkeit ankommt.  

§ 2 

Art. 1a BayLBG ermöglicht künftig einen Rechtsformwechsel der 
Bayerischen Landesbank in eine Aktiengesellschaft, sie ist folg-
lich künftig nicht mehr zwingend eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Als Folgeänderung wird Art. 24 Satz 2 SpkG aufgehoben. 

§ 3 

§ 3 regelt das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes.  

 


